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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung  
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Sla-
womir Krzysztof Wojciechowski letzte bekannte Anschrift Neanderstraße 75, 
47139 Duisburg) den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 01.10.2012- Ak-
tenzeichen 01056488665 (SB 4) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 258 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 24.10.2012 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Kamps 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung  
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Andre 
Adriaans letzte bekannte Anschrift Mooiland 29, NL-5663 HL GELDROP / NIE-
DERLANDE) den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 01.10.2012- 
Aktenzeichen 01056407215 (SB 4) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 258 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 25.10.2012 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Kamps 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Marco Bianchi, letzte 
bekannte Anschrift Ludgerusstr. 30 in 46514 Schermbeck, einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 25.10.12, Aktenzeichen 36-
3.44/12, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 175 während der Öffnungszeiten einge-
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 25.10.12 
 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Klimeck 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Oliver Ketteler, letzte 
bekannte Anschrift 47441 Moers, Landwehrstr. 30a, einen Bescheid über eine stra-
ßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 15.10.2012, Aktenzeichen 36-3.44/12, 
erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 171 während der Öffnungszeiten einge-
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 26.10.2012 
 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Angenendt 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Kevin Mielitz, letzte be-
kannte Anschrift Erprather Weg 57 - bei Frau Pitz, 46509 Xanten, einen Bescheid 
über eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 22.10.2012, Aktenzeichen 
36-4 HPF WES-QR334, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten einge-
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 29.10.2012 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  K. Leineweber 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Hend-
rik Kars letzte bekannte Anschrift Ottostr. 5, 18057 Rostock OT Kröpeliner-Tor-
Vorstadt) den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 29.06.2012 - Aktenzei-
chen 01056282846 (SB 18) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 259 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 29.10.2012 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Bildstein 
 



Nr. 31/37 Amtsblatt für den Kreis Wesel 31.10.2012 

 Seite 5 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Lars 
Köhnlein letzte bekannte Anschrift Rembrandstr. 9, 47447 Moers) den Bußgeld-
bescheid des Kreises Wesel vom 19.09.2012- Aktenzeichen 01056391483 (SB 46) 
erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 249 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 29.10.2012 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Romich 
 
 
 

Bekanntmachung nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-
Pflicht für einen Gewässerausbau der Linksniederrheinischen 
Entwässerungsgenossenschaft – LINEG  

 
Die LINEG beantragt die Erteilung einer Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) zur Gewässerregulierung des Westerbruchgrabens in 
Moers-Hochstraß. Die Planung umfasst u. a. die Errichtung eines Drosselbauwer-
kes oberhalb der Abwasserpumpanlage Römerstraße, den Ausbau des Wester-
bruchgrabens in mehreren Bauabschnitten zwischen Königsberger Straße und 
Römerstraße sowie zwischen Homberger Straße und Königsberger Straße. 
 
Gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat die 
Genehmigungsbehörde zu prüfen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist. Die an die Entscheidung anzulegenden Kriterien sind in Anlage 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG 
NRW) aufgeführt.  
 
Die allgemeine Vorprüfung in diesem Einzelfall hat ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch den Gewässerausbau des Westerbruch-
grabens nicht zu erwarten sind.  
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Gem. § 3 a UVPG stelle ich fest, dass für die Gewässerregulierung des Wester-
bruchgrabens in Moers keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. 
 
Diese Feststellung ist gem. § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
 
Wesel, den 29.10.12 
 
Kreis Wesel  
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Underberg 
 
 
 
 

Der Kreis Wesel schreibt auf Grund-
lage der VOL folgende Lieferung aus. 

Stromlieferung  für kreiseige-
ne Liegenschaften ab 2014 

Leistungsort: verschiedene Ab-
nahmestellen im Kreisgebiet Wesel 

 
Der komplette Veröffentlichungstext 
erscheint in einer der nächsten Aus-
gaben des Submissionsanzeigers 
Hamburg, des Subreports Köln und 
im Internet unter: www.kreis-wesel.de 
unter Aktuelle Informationen / Aus-
schreibungen. 
 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Baakes 
 
 

Kraftloserklärung 

Das von der Verbands-Sparkasse 
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch 
Nr. 3022170793 wird gemäß Ab-
schnitt 6.1 der Neufassung der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum Sparkassengesetz für kraftlos 
erklärt, nachdem Rechte Dritter auf 
die Urkunde zufolge des am 
18.07.2012 erfolgten Aufgebotes bis 
zum heutigen Tage nicht angemeldet 
wurden. 
 
Wesel, den 18.10.2012 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 
 
Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestell-
te Sparkassenbuch Nr. 3022084101 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 25.01.2013 bei 
der Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Spar-
kassenbuch vorzulegen, andernfalls 
wird die Kraftloserklärung des Spar-
kassenbuches vorgenommen. 
 
Wesel, 25.10.2012 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 


	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung
	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung
	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung
	Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung
	Bekanntmachung nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht für einen Gewässerausbau der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft – LINEG 
	Stromlieferung  für kreiseigene Liegenschaften ab 2014
	Kraftloserklärung
	Aufgebot

